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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Die verbündeten Regierungen haben in den Sitzungen des Bundesraths vom 7. und 21. März d. J. den
nachstehenden, an die Vorschriften in den §§s. 58, 75 und 77 des Gesetzes vom 27. Juni 1871, betreffend die
Pensionirung und Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine 2c.
(Reichs-Gesetzbl. S. 275), sowie in §. 10 des Gesetzes vom 4. April 1874, betreffend einige Abänderungen und
Ergänzungen zu dem Gesetze vom 27. Juni 1871 (Reichs-Gesetzbl. 1874 S. 25), sich anschließenden Grund-
sätzen für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und
Staatsbehörden mit Militäranwärtern, nebst Anlagen und Erläuterungen, ihre Zustimmung ertheilt.

Grundsätze
für

die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staats-
behörden mit Militäranwärtern.
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S. 1.
Militäranwärter im Sinne der nachstehenden Grundsätze ist jeder Inhaber des Cidvilversor=

gungsscheins.
Der Civilversorgungsschein wird denjenigen Personen, welchen ein Anspruch auf denselben nach den
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